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Vereinsbeschliisse
der Jahresversammlung 1928 betr. die Hilfskasse.

In Ausfiilhrung der Bestimmung in §§ 14 und 15 seiner Statuten fal(3t

der Schweizerische Armenerzieherverein iiber die aus seiner Hilfskasse aus-
zurichtenden Alterspensionen folgende Beschliisse:

L
Von den jeweiligen ordentlichen Einnahmen der Hilfskasse, bestehend

im Zinsertrag des Kapitals und den Jahresbeitrigen von Mitgliedern und An-
stalten, werden:

1
2.

3.
4.

Jahrlich Fr. 1000.— zur Aufnung des Fonds verwendet.

Sind aus diesen Einnahmen Unterstiitzungen auszurichten, die nach
bisheriger Ubung durch Vorstandsbeschliisse festgesetzt werden.
Erfolgt die Ausrichtung von Alterspensionen an die hiezu Berechtigten.
FEine Pension soll mindestens Fr. 100.— betragen.

Werden jidhrlich Fr. 2500.— bereitgestellt fiir Entrichtung von Bei-
trigen an solche Mitglieder, die sich bel einer versicherungstechnisch
ausgewiesenen Alters-, Invaliden- oder Hinterbliebenen-Versicherung ein-
kaufen wollen, die Einkaufssumme und Jahresprimien aber nicht aus
eigenen Kriften aufbringen konnen. Die Beitrige werden nur aus-
gerichtet, wenn die betreffenden Anstalten sich an den Versicherungs-
kosten in angemessener Weise beteiligen.

. Ein allfillig verbleibender Rest der ordentlichen Kinnahmen ist ebenso,

wie alle aullerordentlichen Einnahmen, wie Geschenke, Legate ete.
zu kapitalisieren. (§ 13 ¢ der Statuten.)

IL.
Uber die Berechtigung zum Pensionsbezug werden folgende DBestim-

mungen getroffen:

1.

Statutengeméll sind zum Bezug berechtigt die von der Jahresversamm-
lung zu Veteranen oder Veteraninnen Ernannten, sobald sie vom Amte
zuriicktreten, und zwar gilt die Berechtigung auch fiir das Jahr, in
welchem der Riicktritt erlolgt.

Stirbt ein Veteran, auch wenn er noch im aktiven Dienste steht, so
wird seine hinterlassene Ehegattin an seiner Stelle pensionsherechtigt,
wenn sie mindestens 10 Jahre auf dem Gebiete der Armenerziehung
tatig war und von der Amtstitigkeit zuriicktritt resp. zuriickgetreten
ist. Dasselbe gilt {ir den hinterlassenen hegaiten einer Veteranin.
Bei allfilliger Wiederverheiratung {&llt die Pensionsberechtigung dahin.

I11.
Der Vorstand setzt die Hohe der Pension fest unter Beriicksichtigung

von [. 3. Die Auszahlung erfolgt auf Schlul3 des Jahres.
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Die DPension wird nur den Berechtigten selbst ausbezahlt. Stirbt ein
Pensionsberechtigter innert Jahresfrist vor dem 1. Dezember, so entscheidet
der Vorstand iber die I'rage, ob seinen Erben fiir das laufende Jahr die
. Pension noch zu bezahlen sei oder nicht.

Die Liste der Berechtigten wird gemifl § 11 der Statuten jeweilen
im Jahresheft zur Kenntnis gebracht. Allfdllic darin iibersehene Berechtigte
sind gehalten, sich bis zum JahresschluB3 beim Kassier zu melden, widrigen-
falls ihre Berechtigung zum Bezug fiir das betreffende Jahr dahinfallt.

Diese Beschliisse sind giltig fiir das Jahr 1928 und unterliegen der
Bestatigung oder Neuformulierung durch die Jahresversammlung des Jahres

1929.



	Vereinsbeschlüsse der Jahresversammlung 1928 betr. die Hilfskasse

